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Verwaltungsbericht
der Direktion des
Gesundheitswesens
Direktor: Regierungsrat Ad. Blaser
Stellvertreter: Regierungsrat D. Buri

Allgemeines

Die Arbeitslast hat im Berichtsjahr weiterhin stark zugenommen.

Immer neue Probleme treten an die Gesundheitsdirektion
heran. Es stehen zu wenig Mitarbeiter zur Verfügung, um diese
Aufgaben zu bewältigen. Auf Grund dieser Tatsache wurden
der Gesundheitsdirektion folgende neue Stellen bewilligt:
ein weiterer Adjunkt für das Spitalwesen, ein administrativer
Adjunkt (per 1.1.1967), eine Fürsorgerin und eine weitere
Verwaltungsbeamtin. Die Schaffung der beiden Adjunktenstellen
bedarf noch der Genehmigung durch den Grossen Rat. Die Vorlage

wird dann im Zusammenhang mit der ohnehin notwendigen,

vollständigen Revision des Organisationsdekretes
unterbreitet. Damit muss aber noch zugewartet werden, bis das
Problem des hauptamtlichen Kantonsarztes eine Lösung gefunden
hat. Dr. med. Felix Oesch, langjähriger Kantonsarzt im Nebenamt,

ist per Ende August aus dem Dienst ausgeschieden. Die
Gesundheitsdirektion bedarf nun dringend eines hauptamtlichen

Kantonsarztes. Die Vorbereitungen für die Festlegung des
Aufgabenkreises wurden getroffen, die Stelle konnte aber bis
Ende des Jahres noch nicht besetzt werden. Die zeitgemässe
Entwicklung des Gesundheitswesens in unserem Kanton hängt
erheblich von der Mitwirkung eines erfahrenen Kantonsarztes
ab.
Die Ergänzung des Mitarbeiterstabes hat übrigens zu einer
gründlichen Überprüfung der internen Organisation der Direktion

geführt. Es wurden verschiedene Reorganisationsmass-
nahmen ergriffen.
Die Spitalplanung wurde weiterhin stark gefördert; die
Ausarbeitung des diesbezüglichen Berichtes mit Anträgen an den
Regierungsrat dürfte im Frühjahr 1967 beendigt sein.

Unerledigte Motionen und Postulate:

Postulat Bärtschi vom 7. November 1966. Der Regierungsrat
wird eingeladen, zu prüfen, ob es nicht zweckmässig wäre, auch
im Kanton Bern eine Regelung anzustreben, wie sie im Kanton
Waadt hinsichtlich der Hospitalisation der versicherten Kranken

besteht. Dieses Problem wird im Zusammenhang mit der
Ausarbeitung des Entwurfes zu einem neuen Gesetz über
Betriebsbeiträge an Spitäler endgültig abgeklärt.
Im veterinär-bakteriologischen Institut der Universität wurde
rückwirkend auf den I.Januar 1966 auf Zusehen hin ein
schweizerisches Saimonellenzentrum geschaffen. Diese Institution
spielt bei der Abklärung von Erkrankungen und Epidemien eine
wesentliche Rolle.
Gestützt auf das Bundesgesetz vom 23. Dezember 1959 über die
friedliche'Verwendung der Atomenergie und den Strahlenschutz

sowie in Ausführung der diesbezüglichen eidgenössischen

Verordnung vom 19. April 1963, wurde die Gesundheits¬

direktion vom Regierungsrat ermächtigt, einen Sachverständigen

im Nebenamt beizuziehen. Als Sachverständiger wurde
ernannt: Dr. G. Poretti, dipi. Physiker und Dr. sc. nat. der ETH,
Leiter des Radiuminstitutes und wissenschaftlicher Mitarbeiter
der radio-therapeutischen Abteilung des Inselspitals Bern.
Auf Grund der eidgenössischen und kantonalen Erlasse über
die Kranken- und Unfallversicherung (KUVG) ist ein kantonales
Schiedsgericht für die Behandlung von Streitfällen zu bezeichnen.

Der Regierungsrat hat die Wahl des kantonalen
Schiedsgerichtes am 2. Februar 1966 vorgenommen.
Die Anwendungen der Bestimmungen des neuen KUVG hat
die Gesundheitsdirektion im Berichtsjahr ausserordentlich
stark beschäftigt. Die Vertragsverhandlungen zwischen Spitälern

und Krankenkassen stossen auf bedeutende Schwierigkeiten.

Die Gesundheitsdirektion hat ihre guten Dienste zur
Verfügung gestellt und die als Testfall geltenden Verhandlungen

zwischen den Krankenkassen und dem Bezirksspital Biel

geleitet; diese sind noch nicht abgeschlossen.
Der Regierungsrat genehmigte einen zwischen der
Gesundheitsdirektion einerseits und dem Institutfür Hygiene und
medizinische Mikrobiologie (Untersuchungsabteilungen) der
Universität anderseits vereinbarten Tarif. Dieser Sondertarif ist
anwendbar bei Untersuchungen im Auftrag der Gesundheitsdirektion.

I. Gesetzliche Erlasse und Kreisschreiben

a) Gesetzliche Erlasse

1. Damit das am I.Januar 1965 in Kraft getretene neue KUVG
ordnungsgemäss angewendet werden konnte, erliess der
Regierungsrat am 24. November 1964 zunächst eine Vollziehungsverordnung

als provisorische Regelung.Im Kanton Bern erfordern
aber die kantonalen Ausführungs- und Anpassungsbestimmungen

in der endgültigen Form den Erlass eines Einführungsgesetzes.

In der November-Session fand die I.Lesung des Entwurfes für
ein Einführungsgesetz zum Bundesgesetz vom 13. März 1964

betreffend die Änderung des I.Titels des Bundesgesetzes über
die Kranken- und Unfallversicherung statt.
Die 2. Lesung erfolgte im Februar und die Volksabstimmung im

Frühjahr 1967.

2. Verordnung vom 30. Dezember 1966 über die Kostgelderinden
kantonalen Heil- und Pflegeanstalten. Angesichts der ständig
steigenden Betriebskosten mussten die Kostgelder erhöht werden.

Die letzte Anpassung fand am I.Januar 1962 statt. Die neue
Verordnung bringt auch einige Vereinfachungen bei der
Festsetzung der Tarife.
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b) Kreisschreiben

Kreisschreiben vom 14. Januar an die Krankenanstalten betreffend

Hinausschiebung des Zahlungstermins für die
Staatsbeiträge.

Kreisschreiben vom 6. Juli an die Ärzte und Krankenanstalten
betreffend positive Befunde ansteckender Krankheiten. Das
Hygienisch-bakteriologische Institut der Universität Bern wurde
ermächtigt, die Befunde gleichzeitig dem Kantonsarzt mitzuteilen.

Kreisschreiben vom 6. Juli an die Ärzte betreffend die Anwendung

von Artikel 120 des Schweizerischen Strafgesetzbuches.
Gesuche von Ausländerinnen, die lediglich zur Vornahme der
Schwangerschaftsunterbrechung in die Schweiz einreisen,
ohne Wohnsitz im Kanton Bern zu erwerben, werden mit sofortiger

Wirkung abgewiesen. Gleichzeitig wurde die Schaffung der
Fürsorgestelle für Schwangere bekanntgegeben.
Kreisschreiben vom 17.September an die Ärzte und Krankenanstalten

betreffend Sondertarife für Untersuchungen in den
Untersuchungsabteilungen am Institut für Hygiene und
medizinische Mikrobiologie der Universität im Auftrag der
Gesundheitsdirektion.

Kreisschreiben S Nr.13 vom 29. Dezember betreffend die
Tuberkulosebekämpfung (sogenannte Taxordnung). Damit werden
die Taxen in Anbetracht der steigenden Selbstkosten in den
Tuberkulose- und Mehrzweck-Heilstätten sowie in den Spitälern

mit Tuberkuloseabteilungen auf I.Januar 1967 erhöht.

4. Die Aufsichtskommission für wissenschaftliche Tierversuche
hielt im Berichtsjahr eine Sitzung ab. Durch einzelne
Mitglieder wurden wiederum Inspektionen in verschiedenen
Versuchsbetrieben durchgeführt. Ferner besuchte die Kommission

die Tierfarm von chemischen Industriebetrieben in Sis-
seln/AG,

III. Medizinalpersonen

A. Bewilligung zur Berufsausübung

1. Der Regierungsrat hatauf Antrag unserer Direktion die Bewilligung

zur Berufsausübung erteilt an:

Beruf Männer Frauen Berner Nichtberner Total

Ärzte
Tierärzte

25
2
1

1

2

11

1

15 26
2 2
2 3

2. Unsere Direktion erteilte die Bewilligung zur Berufsausübunc
an:

Beruf Männer Frauen Berner Nichtberner Total

10 2 6 6 12

II. Verhandlungen der unter der Direktion des
Gesundheitswesens stehenden Behörden

1. Aufsichtskommission des kantonalen Frauenspitals

Die Aufsichtskommission behandelte ihre Geschäfte in vier
Sitzungen.

2. Aufsichtskommission der bernischen kantonalen Heil- und
Pflegeanstalten

Im Berichtsjahr versammelte sich die Aufsichtskommission zu
zwei Plenarsitzungen. Die eine galt der Vorstellung einiger
Bewerber für den neu zu besetzenden Posten des Verwalters
der Anstalt Waldau und der Aufstellung des Wahlvorschlages.
In den andern wurden die ordentlichen Geschäfte behandelt,
wobei wiederum der Ausbau der Heil- und Pflegeanstalten und
die Frage der Kostgelder im Vordergrund standen.
Die von den drei Subkommissionen in den Heil- und Pflegeanstalten

durchgeführten unangemeldeten Inspektionen gaben zu
keinen besondern Bemerkungen Anlass.
Im Berichtsjahr ist eine einzige Beschwerde (Vorjahr keine)
eingelangt. Sie erwies sich als unbegründet.
Auf Ende des Jahres haben die Herren Marcel Bindit und Ernst
Schneeberger demissioniert. Sie gehörten der Kommission
seit 1948 resp. 1943 an und leisteten während langen Jahren
ausgezeichnete Dienste, wofür ihnen auch an dieser Stelle herzlich
gedankt wird.

3. Die medizinische Sektion des Sanitätskollegiums äusserte
sich zu vier Friedhoferweiterungen und zu drei Moderationsgesuchen,

wobei die Honorarforderungen als nicht zu hoch
befunden wurden. In einer Sitzung besprachen die Mitglieder
der medizinischen Sektion die vorgesehene Schaffung einer
hauptamtlichen Stelle für den Kantonsarzt.
Die zahnärztliche Sektion behandelte ein Moderationsgesuch
und eine Beschwerde. Beide Eingaben wurden abgelehnt, weil
sie nicht stichhaltig waren.

B. Aufsicht über die Medizinalpersonen

Die Experten des Apothekerinspektorates haben 1966 folgende
amtliche Inspektionen ausgeführt:

1. in öffentlichen Apotheken

1966 1965

Neueröffnungen 1 3

Handänderungen 3 1

periodische Inspektionen 11 8

Nachinspektionen
1 1

Total 16 13

2. in Privatapotheken

1966 1965

a) bei Ärzten:
Neueröffnungen 1

periodische Inspektionen -
Handänderungen -

b) in Spitälern und Anstalten 3
c) bei Tierärzten -
Total 4

Im Berichtsjahr sind folgende Betriebsbewilligungen erteilt
worden:

1966 1965

Apotheken 1

Privatapotheken 1

Spitalapotheken -
Total 2
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C. Bestand der Medizinalpersonen, Apotheken und
Drogerien auf den 31. Dezember 1966

Beruf Total¬
bestand

Bestand
1965

wovon
Frauen

Aufgabe Gestorben
der Praxis

Aerzte 935 927 78
Zahnärzte 394 395 24
Apotheker 249 248 60
Tierärzte 192 192 5

Hebammen.... 371 339
Oeffentliche
Apotheken 156 157

Drogerien 284 287

12
5

5
2

IV. Widerhandlungen gegen die
Medizinalgesetzgebung

Auf Grund der Anzeigen unserer Direktion oder der Polizeiorgane

wurden wiederum eine Anzahl Personen wegen
Widerhandlungen gegen die Medizinalgesetzgebung bestraft. Bei
den verschiedenen Tatbeständen lassen sich folgende Gruppen
von strafbaren Handlungen unterscheiden:

/. Verletzung der Berufspflichten durch Medizinalpersonen
Ein Arzt wurde wegen Abtreibung zu 6 Monaten Gefängnis
bedingt, Probezeit 4 Jahre, sowie zu den Kosten verurteilt.
Gleichzeitig wurde ihm die Ausübung des ärztlichen Berufes
während der Dauer eines Jahres verboten unter Gewährung des
bedingten Strafvollzuges bei einer Probezeit von vier Jahren.

2. Der Verkauf im Umherziehen oder mittels Automaten, die
Bestellungsaufnahme bei Selbstverbrauchern sowie das Feilbieten

in andern als Berufslokalen und der Kleinverkauf von nicht
freiverkäuflichen Arzneistoffen, pharmazeutischen Spezialitäten,
medizinischen Apparaten, Gegenständen für Heilzwecke oder Giften

durch Unbefugte
Es werden nur Delinquenten erwähnt, die neben den Verfahrenskosten

mit Bussen von Fr.70.- und mehr bestraft wurden:

Fr.

ein Vertreter in Bern zu 100.
die gleiche Person zu 5 Tagen Haft und einer Busse von 50.
ein Verkaufschef in Saanen zu 100.

Ein Zahnarzt in Genf, der als strafrechtlich verantwortlicher
Inhaber einer Vertriebsfirma für Heilmittel in Bern ermittelt
wurde, musste wegen Anpreisung und freiem Verkauf
rezeptpflichtiger Abmagerungstabletten angezeigt werden.

3. Kurpfuscherei
(Gewerbsmässige Ausübung eines Zweiges der Heilkunde
gegen Belohnung durch unbefugte Personen).
Wegen Widerhandlung dieser Art sind im Berichtsjahr nebst
Auferlegung der Kosten zu Bussen von Fr.70.- und darüber
verurteilt worden:

Fr.

ein Naturarzt in Teufen zu 265.
ein Zahntechniker in Laufen zu 90.

Anlässlich von Hausbesuchen stellte sich ein Vertreter bei
seinen Opfern als Medizinalprofessor vor, diagnostizierte an
Ort und Stelle und holte die Medikamente gleich in seinem Auto
vor der Türe der Kunden. Der Verkaufspreis für die Kur betrug
Fr. 450.-.

4. Reklame von Kurpfuschern für ihre Heiltätigkeit und die gleichzeitige

Ankündigung von Heilmitteln ohne Bewilligung

Wegen Widerhandlung dieser Art sind nebst Auferlegung der
Verfahrenskosten zu Bussen von Fr.70- und darüber verurteilt
worden:

Fr.

ein Vertreter in Zürich zu 500.
ein Vertreter in Bern zu 400.
ein Kaufmann in St. Gallen zu 20 Tagen Haft und einer Busse 400.
ein Handelsreisender in Heimberg zu 180.
ein Vertreter in Ostermundigen zu 100.

Wegen illegaler Einfuhr und Vermittlung von Rauschgiften
wurde ein Chauffeur in Urtenen zu einer Busse von Fr.200.-
verurteilt.

V. Förderung der Krankenpflege
und Geburtshilfe

Im Berichtsjahr fanden mehrere Konferenzen mit den Oberinnen

der kantonalbernischen Pflegerinnenschulen statt mit dem
Zweck, Massnahmen zur Behebung des Mangels an Pflegepersonal

vorzubereiten bzw. zu ergreifen. Gegenstand der
Verhandlungen waren auch die von der Frauenschule der Stadt
Bern erfolgreich durchgeführten Vorkurse für künftige
Schülerinnen der Krankenpflegeschulen. Es wurde u.a. festgestellt,
dass auch im Kanton Bern ein Mangel an Pflege- und übrigem
Spitalpersonal besteht. Gegenwärtig fehlen rund 200

Krankenpflegerinnen; später wird sich der Fehlbestand noch vergrös-
sern, wenn die Ausbildungsmöglichkeiten nicht vermehrt werden.

Das Verhältnis eine Pflegerin auf vier Betten wurde als
gute Grundlage angesehen. Die ausländischen Arbeitskräfte
müssen in diese Berechnungen einbezogen werden. Die
Massnahmen zur vermehrten Ausbildung von Pflegerinnen sind
energisch zu fördern.
Die Spitalkommission befasste sich mit einem Projekt für die
Erweiterung der Krankenpflegeschule des Diakonissenhauses
Bern. Die Bedürfnisfrage wurde bejaht und ein Staatsbeitrag von
60% zugesichert. Im Oktober konnte das Reglement der Schule
für Pflegerinnen Chronischkranker und Betagter am Inselspital
genehmigt werden. Die Verwirklichung dieser Projekte wird
eine Vermehrung der Ausbildungsmöglichkeiten bringen.
An Betriebskosten von Pflegerinnenschulen wurden für das
Jahr 1966folgende Staatsbeiträge ausgerichtet:

a) In Anlehnung an den Bundesratsbeschluss vom
28. Dezember 1962 über Bundesbeiträge an die
vom Schweiz. Roten Kreuz anerkannten Schulen

der allgemeinen Krankenpflege:
Diakonissenanstalt Riehen
Diakonat Bethesda in Basel

Fr.

2 400.
5 903.

b) Defizitdeckungen:

- Pflegerinnenschule Bezirksspital Biel: Fr.

Vorschuss an das zu deckende Betriebsdefizit

1965 100 000.
Rest an Gesamtdefizit 1965 203 679.30

- Pflegerinnenschule Bezirksspital Thun:
Vorschuss an das zu deckende Betriebsdefizit

1965
Rest Gesamtdefizit 1965

100 000.
83 682.95

c) Weitere Betriebsbeiträge:

- Pflegerinnenschule Lindenhof Bern

- Pflegerinnenschule der bernischen Landeskirche
- Pflegerinnenschule Engeried Bern

303 679.30

183 682.95

50 000.
26 000.
10 000.

Total der Betriebsbeiträge an Schwesternschulen 581665.25
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Staatliche Massnahmen zur Ausbildung und Diplomierung des
Krankenpflegepersonals, der Wochen- und Säuglingspflegerinnen

usw.

1. Im Berichtsjahr sind Stipendien zur Erlernung der folgenden
medizinischen Hilfsberufe ausgerichtet worden:

1966 Fr. 1965 Fr.

Krankenpflege 58 Stipendien 42 426.1 __ _.. , .... _.. _.. > 57 Stipendien 34108
Säuglingspflege... 2 Stipendien 1200.J H

Röntgenassistentin 2 Stipendien 857.25
Hebamme 1 Stipendium 300.
Heilgymnastin 2 Stipendien 2000.
Total 65 Stipendien 46 783.25 57 Stipendien 34108

2. Anzahl der Schülerinnen und Diplomierungen in den
Pflegerinnenschulen im Kanton Bern pro 1966:

Pflegerinnenschule Neuaufnahmen In Ausbildung Diplomiert
begriffen

1966 1965 1966 1965 1966 1965

Biel 28
Thun 21

Langenthal 17

Lindenhof Bern 98
Engeried Bern 30
Salem Bern 34

Säuglingsheim Bern. 44

30 84 85 24 15
19 56 48 12 15
13 38 38 15 18

78 235 211 66 65
6 40 34 6 17

30 88 115 30 23
37 99 107 31 27

3. Gemäss Verordnung über die Ausübung des
Krankenpflegeberufes vom 25. Mai 1945 mit Abänderung vom 17.Sep-
tember1946 kann unsere Direktion ausnahmsweise auch an
Personen die Bewilligung zur Berufsausübung erteilen, die
kein Diplom einer anerkannten Pflegerinnenschule besitzen.
Solche Personen müssen aber während mindestens fünf
Jahren die Krankenpflege einwandfrei ausgeübt haben
und sich hierüber durch ärztliche Zeugnisse genügend
ausweisen können.
Im Jahr 1966 wurden drei solche Bewilligungen erteilt.

VII. Hebammenwesen

Hebammenlehrkurse

Der deutschsprachige Hebammenlehrkurs 1964-1966 ist am
15.Oktober 1966 zu Ende gegangen. Von den 19 Kandidatinnen
haben alle die Prüfung bestanden. 10 der neu patentierten
Hebammen arbeiten im Kanton Bern, 6 in andern Kantonen und 3

im Ausland.
Für den deutschsprachigen Hebammen-Lehrkurs 1966-1968
wurden 30 Schülerinnen aufgenommen, wovon bereits 9 wieder
ausgetreten sind.
Auf begründetes Gesuch hin kann unbemittelten Schülerinnen
das Kursgeld ganz oder teilweise erlassen werden. Die Schülerinnen

erhalten nach Ablauf der Probezeit von 3 Monaten ein
Taschengeld von Fr.100- und im zweiten Lehrjahr ein solches
von Fr.150- pro Monat.
4 Hebammen (2 mit Zürcher Diplom, 1 mit Genfer und 1 mit
englischem Diplom) erhielten das Berner Patent, da ihre
Ausbildung den Ansprüchen unseres Kantons entsprach.
2 Hebammen (einer Französin und einer Deutschen) wurde die
Bewilligung als Spitalhebamme erteilt.

VIII. Massage, Heilgymnastik und Fusspflege

Prüfungen in Massage, Heilgymnastik und Fusspflege

(Verordnung vom 20. Juni 1952 über die Ausübung der Massage,
Heilgymnastik und Fusspflege sowie die Anwendung therapeutischer

Hilfsmittel).

Kandidaten Prüfung Schweizer Ausländer
bestanden

Massage 7

Heilgymnastik 4

Fusspflege 9

VI. Straflose Unterbrechung der
Schwangerschaft

Nach Artikel 26 des bernischen Gesetzes vom 6. Oktober 1940

betreffend die Einführung des Schweizerischen Strafgesetzbuches

ist die Gesundheitsdirektion ermächtigt, den in Artikel

120 des Strafgesetzbuches vorgesehenen zweiten Arzt zu
bestimmen. Um eine Interruption vornehmen zu können, hat dieser

schriftlich zu bestätigen, dass die Unterbrechung erfolgen
muss, um eine nicht anders abwendbare Lebensgefahr oder
grosse Gefahr dauernden schweren Schadens an der Gesundheit

von der Schwangeren abzuwenden.

Es wurden folgende Gesuche eingereicht:

1966 1965

995 973
750 812

Total 1745 1785

Kandidaten, die die Massageschule an einem Universitätsinstitut

der Schweiz absolviert haben, wird die
Berufsausübungsbewilligung für Massage, Heilgymnastik und Fusspflege
erteilt, ohne sie vorerst einer Prüfung auf der Gesundheitsdirektion

zu unterziehen. Im Berichtsjahr wurden 9 solche
Bewilligungen erteilt, 7 für Massage und Heilgymnastik und 2

für Massage allein.
10 Ausländerinnen, die ausschliesslich in einem Spital arbeiten,
erhielten auf Grund anerkannter Berufsausweise die Bewilligung

zur Ausübung der Krankengymnastik, ohne sie einer
Prüfung auf unserer Direktion zu unterziehen.
Da kein Schweizer Masseur gefunden werden konnte, wurden 4

Ausländerinnen die Berufsausübungsbewilligung für die
Sommer-Saison in einem Kurort erteilt.
Gemäss §1 der Verordnung vom 20. Juni 1952 über die Ausübung
der Massage, Heilgymnastik und Fusspflege sowie die Anwendung

therapeutischer Hilfsmittel bedarf es zur Abgabe von
medikamentösen Bädern sowie zum Betrieb einer Sauna einer
besondern Bewilligung der Gesundheitsdirektion. Im Berichtsjahr

wurden 2 Bewilligungen erteilt.

In der Sitzung vom 21. Juni 1966 beschloss der Regierungsrat
des Kantons Bern, dass Ausländerinnen, die lediglich zur
Vornahme der Schwangerschaftsunterbrechung in die Schweiz
einreisen und nach erfolgtem Eingriff unser Land wieder verlassen,

mit sofortiger Wirkung abgewiesen werden.

IX. öffentliche Hygiene und Gesundheitspflege

Wie in den Vorjahren hatte sich die Gesundheitsdirektion auch
im Berichtsjahr wiederum mit einer Reihe von Wohnungs-
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beschwerden zu befassen, die zum Teil einer Lösung zugeführt
werden konnten.
Auch Beschwerden über zu nahe bei Wohnhäusern gelegene
und nicht sachgemäss gewartete Kehrichtablagerungen wurden
wieder eingereicht.
In zahlreichen Gemeinden musste das Trinkwasser wegen
bakteriologischer Verunreinigung beanstandet werden. Die
notwendigen Massnahmen wurden in Zusammenarbeit mit
dem Kantonschemiker getroffen.

XII. Kantonale Betäubungsmittelkontrolle

Die Betäubungsmittelkontrolle wird gemäss Bundesgesetz
vom 3.Oktober 1951 über die Betäubungsmittel im Innern des
Landes durch die Kantone unter Oberaufsicht des Bundes
ausgeübt.

Die Obliegenheiten der Gesundheitsdirektion werden in der
kantonalen Vollziehungsverordnung vom 2. April 1954 umschrieben.

X. Impfwesen

A. Pocken-Schutzimpfungen

Nach Angaben der Regierungsstatthalterämter sind im Jahre
1966 von Kreisimpfärzten nur sehr wenige freiwillige und
unentgeltliche Pocken-Schutzimpfungen durchgeführt worden.
Bedeutender werden allerdings die von andern Ärzten
ausgeführten privaten Impfungen sein. Diese sind uns indessen
nicht bekannt.

Im Berichtsjahr wurden folgende Inspektionen durchgeführt:

in öffentlichen Apotheken 5

in Krankenanstalten 4

In den Apotheken und Spitälern konnte ausnahmslos eine
korrekte Aufbewahrung und Überwachung des Verbrauchs von
Betäubungsmitteln festgestellt werden.
Es wurden 5 Fälle von Betäubungsmittelsüchtigkeit festgestellt;
in drei davon mussten behördliche Massnahmen eingeleitet
werden.

B. Diphtherie-Schutzimpfungen

Es liegen keine Meldungen über im Jahre 1966 durchgeführte
öffentliche Diphtherie-Schutzimpfungen vor. Die Zahl der
privaten Impfungen ist uns nicht bekannt.

XIII. Drogisten und Drogenhandlungen

In den Drogerien sind folgende Inspektionen durchgeführt
worden:

1966 1965

C. Öffentliche Impfungen gegen Kinderlähmung

Der erste Teil der Impfaktion 1966/67 fand im November und
Dezember des Berichtsjahres statt. Der Impfstoff wurde, wie
bei den frühern Aktionen, gratis abgegeben; die Verteilung
erfolgte durch die Inselspitalapotheke. Es wurden ca.120000
Dosen des trivalenten oralen Impfstoffes ausgegeben, d.h.
ungefähr drei mal mehr als in der Impfaktion 1965/66. Komplikationen

sind uns keine bekannt geworden.
Die Impfung ist nicht obligatorisch, wird aber der Bevölkerung
wärmstens empfohlen.

Neueröffnungen 3 3

Handänderungen 7 7

periodische Inspektionen 15 11

Nachinspektionen 3

ausserordentliche Inspektionen 1

Verlegung, Umbau 2 2

Total 31 23

An der 1966 durchgeführten Drogistenprüfung nahmen 2
Kandidaten teil, von denen einer das Examen mit Erfolg bestand.

XI. Heilmittel- und Giftverkehr
XIV. Arzneimittelablagen

a) Pharmazeutische Spezialitäten und medizinische
Apparate

In Anwendung von Artikel 8 des Gesetzes vom 14.März 1865

über die medizinischen Berufsarten und der §§ 50-53 der
Verordnung vom 3. November 1933 über die Apotheken, die Drogerien

und den Kleinverkauf von Arzneistoffen, pharmazeutischen
Spezialitäten, medizinischen Apparaten, sowie Giften haben wir
1966 auf Grund der Gutachten der Interkantonalen Kontrollstelle

für Heilmittel (IKS) insgesamt 427 Ankündigungs- und
Verkaufsbewilligungen erteilt, gegenüber 414 im Vorjahr.

Im Berichtsjahr wurden in den 84 bestehenden Arzneimittelablagen

folgende Inspektionen vorgenommen:

1966 1965

Neueröffnungen 1

11 4

Total 12 4

XV. Infektionskrankheiten

b) Gifte

Gemäss § 60 der obgenannten Verordnung sind im Berichtsjahr

10 Giftpatente geprüft und visiert worden, gegenüber 24 im

Vorjahr.

1. Allgemeines

Im Berichtsjahr gelangten folgende Infektionskrankheiten zur
Anmeldung:

1966 1965

Epidemische Hirnhautentzündung (Meningitis) 14 3

Paratyphus 70 12

Abdominaltyphus 20 20
























